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Protokoll 
 

 

über die am 10. Mai 2022 von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr im Sitzungszimmer des Kommunal-

zentrums unter dem Vorsitz von Bürgermeister Mag. Stefan Seiwald abgehaltene 

 

2. Gemeinderatssitzung (Gemeinderatsperiode 2022 – 2028) 

 

 

Anwesend: Hubert Almberger, Christina Döttlinger, BEd, Hanspeter Ellmerer,  

Klaus Födermair, Susanne Hartrumpf, Ing. Sebastian Hager, Andrea 

Hauser, Melanie Hutter, Maximilian Hüttner, Manfred Kecht, Heribert 

Mariacher, Johann Mayr, Claudia Pali, Gregor Salinger, Petra Sojer, 

MSc, Robert Steger, Peter Trixl, Peter Wallner 

 

Entschuldigt: Darko Omerbasic (Ersatz: Ing. Sebastian Hager) 

 

Unentschuldigt: niemand 

 

Schriftführer: Dr. Ernst Hofer, MBA 

 

 

 

 

 

www.st.johann.tirol 
 

    

Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
Bahnhofstraße 5, 6380 St. Johann in Tirol 
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Tagesordnung 

 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) Gst. 584/1 und (zukünftiges) 584/8 (Georg Huber, Dr. Barbara Kranebitter, 

Dr. Bernhard Kranebitter) 

a) Abschluss eines Raumordnungsvertrags 

b) Änderung des örtlichen Raumordnungskonzepts 

c) Änderung des Flächenwidmungsplans von Freiland in Wohngebiet 

d) Erlassung eines Bebauungsplans 

2) Erlassung von Bebauungsplänen 

a) Gst. .545, .546, .766, 3499 und 3500/1 (Regina Hirnsberger und Gerhard Trixl) 

b) Gst. 6178/1 und 6178/2 (Gerhild Beselin, Klaus Beselin und MMag. Isabelle  

Bachler) 

 

2) Wasser- und Kanalausschuss 

1) Vergabe der Baumeisterarbeiten (Regenwasserkanal Stockleiten) 

 

IV. Entsendungen 

 

1) Entsendungen in Gemeindeverbände 

2) Sonstige Entsendungen 

 

V. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

VI. Mittelfreigabe: Vertretungskosten in Zusammenhang mit Gesellschaftsbeteiligungen 

der Gemeinde (St. Johanner Bergbahnen Gesellschaft m.b.H.) 
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Am Beginn der Sitzung sind 19 Gemeinderäte anwesend. 

 

Ing. Sebastian Hager gelobt gemäß § 28 Abs. 1 TGO 2001 vor dem Gemeinderat das Fol-

gende: 

 

„Ich gelobe, in Treue die Rechtsordnung der Republik Österreich zu befolgen, mein Amt 

uneigennützig und unparteiisch auszuüben und das Wohl der Marktgemeinde St. Johann in 

Tirol und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner nach bestem Wissen und Können zu för-

dern.“ 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 

 

Es liegen keine Berichte des Bürgermeisters vor. 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

Es liegen keine Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstands vor. 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) Gst. 584/1 und (zukünftiges) 584/8 (Georg Huber, Dr. Barbara Kranebitter, 

Dr. Bernhard Kranebitter) 

a) Abschluss eines Raumordnungsvertrags 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags mit Georg Huber, Dr. Barbara Kra-

nebitter und Dr. Bernhard Kranebitter laut Anlage A dieses Gemeinderatsproto-

kolls wird genehmigt. 

 

b) Änderung des örtlichen Raumordnungskonzepts 

 

Die Bauamtsleiterin erläutert die maßgeblichen Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts. 
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Beschluss (19:0): 

 

Es erfolgen nachstehende Änderungen des örtlichen Raumordnungskonzepts 

der Marktgemeinde St. Johann in Tirol im Bereich des Gst. 584/1: 

 

• Ausweisung eines baulichen Entwicklungsbereichs für vorwiegend 

Wohnnutzung mit der Indexziffer W6, der Zeitzone ZA, der Baudichte-

stufe D1 und der zwingenden Erlassung eines Bebauungsplans 

• Festlegung der Indexziffer W6: gemischte Nutzungsstruktur aus Wohn-

gebäuden und wohnverträglichen gewerblichen Nutzungen, insbeson-

dere Pensionen, Handels- und Dienstleistungsbetriebe, etc. Im Zuge der 

Flächenwidmung sind vorzugsweise Widmungen als gemischtes Wohn-

gebiet vorzunehmen. 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage B dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 67 Abs. 1 lit. c TROG 2022 erfolgt mit der Beschlussfassung über die 

Auflegung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf ent-

sprechende Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn 

innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum 

Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die 

Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

c) Änderung des Flächenwidmungsplans von Freiland in Wohngebiet 

 

Die Bauamtsleiterin erläutert die maßgeblichen Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Es erfolgen nachstehende Änderungen des Flächenwidmungsplans der Markt-

gemeinde St. Johann in Tirol: 

 

• Umwidmung eines Teils des Gst. 584/1 (rund 41 m²) von Freiland in 

Verkehrsfläche 
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• Umwidmung eines Teils des Gst. 584/1 (rund 650 m²) von Freiland in 

Wohngebiet 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage C dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2022 erfolgt mit der Beschlussfassung über die 

Auflegung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf ent-

sprechende Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn 

innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum 

Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die 

Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

d) Erlassung eines Bebauungsplans 

 

Die Bauamtsleiterin erläutert die maßgeblichen Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für einen Teil des Gst. 584/1 von Dr. Erich 

Ortner vom 22. März 2022 („Dr. Kranebitter“) wird gemäß § 64 Abs. 1 TROG 

2022 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 64 Abs. 4 

TROG 2022 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes 

nach § 64 Abs. 1 TROG 2022 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des 

Bebauungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn inner-

halb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf 

von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

2) Erlassung von Bebauungsplänen 

a) Gst. .545, .546, .766, 3499 und 3500/1 (Regina Hirnsberger und Gerhard Trixl) 

 

Die Bauamtsleiterin erläutert die maßgeblichen Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts. 
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Beschluss (19:0): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für die Gst. .545, .546, .766 sowie Teile der 

Gst. 3499 und 3500/1 von Dr. Erich Ortner vom 24. Februar 2022 („Trixl, Rohr-

lerhof“) wird gemäß § 64 Abs. 1 TROG 2022 aufgelegt. Die Auflegungsfrist be-

trägt vier Wochen. Gemäß § 64 Abs. 4 TROG 2022 erfolgt mit der Beschluss-

fassung über die Auflegung des Entwurfes nach § 64 Abs. 1 TROG 2022 gleich-

zeitig der Beschluss über die Erlassung des Bebauungsplans. Dieser Beschluss 

wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellung-

nahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Per-

son oder Stelle abgegeben wurde. 

 

b) Gst. 6178/1 und 6178/2 (Gerhild Beselin, Klaus Beselin und MMag. Isabelle  

Bachler) 

 

Die Bauamtsleiterin erläutert die maßgeblichen Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts. 

 

Beschluss (18:1): [Ablehnung in Form der Enthaltung] 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für die Gst. 6178/1 und 6178/2 von Dr. Erich 

Ortner vom 21. März 2022 („Neureithweg 5&7“) wird gemäß § 64 Abs. 1 TROG 

2022 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 64 Abs. 4 

TROG 2022 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes 

nach § 64 Abs. 1 TROG 2022 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des 

Bebauungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn inner-

halb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf 

von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

2) Wasser- und Kanalausschuss 

1) Vergabe der Baumeisterarbeiten (Regenwasserkanal Stockleiten) 

 

Anmerkung: Dieser Verhandlungsgegenstand wird nach den Tagesordnungspunk-

ten IV. Entsendungen und V. Anträge, Anfragen und Allfälliges behandelt. 
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Beschluss (19:0): 

 

Gemäß § 36 Abs. 3 Satz 2 TGO 2001 wird die Öffentlichkeit für die Dauer und Be-

ratung der Verhandlungsgegenstände III.2.1) Wasser- und Kanalausschuss: 

Vergabe der Baumeisterarbeiten (Regenwasserkanal Stockleiten) und VI. Mittelfrei-

gabe: Vertretungskosten in Zusammenhang mit Gesellschaftsbeteiligungen der Ge-

meinde (St. Johanner Bergbahnen Gesellschaft m.b.H.) ausgeschlossen. 

 

Beschluss: 

 

Die für die Gemeinde ausschreibende MJP Ziviltechniker GmbH (Ausschreibungs-

gegenstand: Abwasserbeseitigungsanlage St. Johann in Tirol, Regenwasserkanal 

Stockleiten) wird ermächtigt, den im Vergabeverfahren verbliebenen Bietern mitzu-

teilen, welcher Bieterin der Zuschlag erteilt werden soll. Darüber hinaus wird die 

MJP Ziviltechniker GmbH ermächtigt, den Zuschlag nach Ablauf der Stillhaltefrist an 

die Billigstbieterin zu erteilen. 

 

Die Vergabesumme beträgt netto EUR 186.381,71. 

 

In diesem Zusammenhang werden insgesamt netto EUR 214.338,97 freigegeben 

(15 % Reserve). 

HHSt. 851-004160 

 

IV. Entsendungen 

 

1) Entsendungen in Gemeindeverbände 

 

Beschluss (19:0): 

 

Die nachstehenden Personen werden wie folgt entsandt: 

 

• Abwasserverband Großache Nord: Mag. Stefan Seiwald in seiner Funktion als 

Bürgermeister, Hanspeter Ellmerer als zusätzlicher Vertreter, Johann Mayr als 

Ersatz des zusätzlichen Vertreters 

• Überprüfungsausschuss des Abwasserverbandes Großache Nord: Mitglied: 

Manfred Kecht, Ersatzmitglied: Claudia Pali 
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2) Sonstige Entsendungen 

 

Beschluss (17:2): [Claudia Pali, Heribert Mariacher dagegen] 

 

Die nachstehenden Personen werden in den Beirat der Ortsmarketing St. Johann in Ti-

rol GmbH entsandt: 

 

• Hubert Almberger 

• Günther Huber 

• Susanne Hartrumpf 

• Patrick Unterberger 

• Gregor Salinger 

• Oliver Endstrasser 

 

Beschluss (17:2): [Claudia Pali, Heribert Mariacher dagegen] 

 

Die nachstehenden Personen werden in den Beirat der „Panorama-Badewelt“ (gemein-

sam mit dem Tourismusverband betriebene Gesellschaft nach bürgerlichem Recht) 

entsandt: 

 

• Mag. Stefan Seiwald 

• Hubert Almberger 

• Robert Steger 

• Melanie Hutter 

• Peter Wallner 

 

Alois Foidl soll für die Gemeinde die Agenden eines Geschäftsführers übernehmen. 

 

V. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

Area Ticket. Claudia Pali meint, beim Area Ticket müssten Familien bereits ab dem ersten 

Kind mit einer Förderung unterstützt werden (und nicht erst ab dem dritten wie bei der be-

stehenden Förderregel). 
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Drei Bitten. Ing. Sebastian Hager hat drei „Bitten“: Bei Aushängen an der Amtstafel für 

Widmungen sollten zusätzliche Angaben, etwa Adressen, gemacht werden, um die Orien-

tierung zu erleichtern. Ferner solle in den St. Johanner Gemeindenachrichten neuerlich auf 

die Notwendigkeit der ordnungsgemäßen Entsorgung des Hundekots hingewiesen werden. 

Abschließend solle sich die „Gemeindeführung“ für schärfere Maßnahmen gegen den Wolf 

einsetzen. 

 

Der Bürgermeister antwortet, zusätzliche Angaben bei Widmungsaushängen würden im 

Bauausschuss besprochen werden. Hinsichtlich des Hundekots befürworte er einen 

„neue(n) Schwung für die Sensibilisierung“, dessen Nichtentsorgung sei eine „absolute Un-

art“. Beim Wolf spielen für den Bürgermeister Sicherheitsaspekte eine zentrale Rolle. „Wir 

werden dies weitermelden.“ „Vielleicht“ gebe es ein Umdenken. 

 

Im Zusammenhang mit dem Hundekot glaubt Claudia Pali, dass auch der Tourismusver-

band einen „Flyer“ mit den entsprechenden Regeln ausarbeiten solle. 

 

Sanierungsarbeiten. Heribert Mariacher ist der Ansicht, die Straßenarbeiten bei der Un-

terflurtrasse hätten früher bekanntgegeben werden sollen. Er bittet den Bürgermeister, 

diesbezüglich mit dem zuständigen Baubezirksamt Kufstein zu „reden“. 

 

Flugaufkommen. Heribert Mariacher interessiert sich für das Flugaufkommen beim St. Jo-

hanner Flugplatz. Der Bürgermeister meint, der Fliegerclub werde hier sicher Auskunft ge-

ben können. 

 

Zuhörer. Claudia Pali verweist auf die neue Zuhörer-Regel in Ausschüssen.1 Sie bedankt 

sich in diesem Zusammenhang bei Andrea Hauser (Vorsitzende des Familien- und Bil-

dungsausschusses) und Susanne Hartrumpf (Vorsitzende des Umweltausschusses), dass 

in diesen Sitzungen ein Frage- und Rederecht zugestanden worden sei. „Unverständlich“ 

sei ihr hingegen, dass dies beim Straßenausschuss nicht erfolgt sei. Sie appelliere daher, 

Ausschüsse sollten das Frage- und Rederecht grundsätzlich „einräum(en)“. 

 
1 Siehe hierzu § 24 Abs. 3 TGO 2001: „Die nicht in den Ausschüssen vertretenen Gemeinderatspar-

teien haben das Recht, aus ihrer Mitte je ein Mitglied namhaft zu machen, das berechtigt ist, an den 

Sitzungen der Ausschüsse, mit Ausnahme des Überprüfungsausschusses, als Zuhörer teilzunehmen. 

Ein Frage- oder Rederecht kommt diesen Personen nur zu, wenn dies der jeweilige Ausschuss be-

schließt.“ 
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Peter Trixl, der Vorsitzende des Straßenausschusses, verteidigt die eingeschlagene Vor-

gangsweise. Die neuen Ausschussmitglieder müssten die Möglichkeit haben, „sich zu etab-

lieren“. 

 

VI. Mittelfreigabe: Vertretungskosten in Zusammenhang mit Gesellschaftsbeteiligungen 

der Gemeinde (St. Johanner Bergbahnen Gesellschaft m.b.H.) 

 

Anmerkung: Dieser Verhandlungsgegenstand wird nach dem Tagesordnungspunkt 

III.2.1). Wasser- und Kanalausschuss: Vergabe der Baumeisterarbeiten (Regenwasserka-

nal Stockleiten) behandelt. 

 

Siehe in diesem Zusammenhang auch den dort gefassten Beschluss: 

 

„Gemäß § 36 Abs. 3 Satz 2 TGO 2001 wird die Öffentlichkeit für die Dauer und Beratung 

der Verhandlungsgegenstände III.2.1) Wasser- und Kanalausschuss: Vergabe der Bau-

meisterarbeiten (Regenwasserkanal Stockleiten) und VI. Mittelfreigabe: Vertretungskosten 

in Zusammenhang mit Gesellschaftsbeteiligungen der Gemeinde (St. Johanner Bergbah-

nen Gesellschaft m.b.H.) ausgeschlossen.“ 

 

Beschluss: 

 

Für Vertretungskosten in Zusammenhang mit Gesellschaftsbeteiligungen der Gemeinde 

(St. Johanner Bergbahnen Gesellschaft m.b.H.) werden Mittel in Höhe von insgesamt  

EUR 39.556,24 freigegeben. Diese teilen sich wie folgt auf: 

 

• EUR 4.908,90 für das Verfahren nach § 77 GmbHG (gerichtliches Außerstreitverfah-

ren) 

• EUR 34.647,34 für sonstige Vertretungskosten (außergerichtliche Vertretungsleistun-

gen) 

HHSt. 020-640 

 

Anmerkung: Zum Schluss der Sitzung erklärt Petra Sojer, MSc, sich von ihrem Gemeinde-

ratsmandat und von ihren sonstigen Ämtern in der Kommunalpolitik zurückziehen zu wol-

len. Sie erfährt zum Abschied viel Applaus. 
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Dieses Protokoll enthält drei Anlagen. 

 

St. Johann in Tirol, 10. Mai 2022 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

Der Schriftführer:     Gemeinderäte: 
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